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11 1112 der Beilagen zu den Stenographischen protok~llen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungspenode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dkfm. Bauer, Mag. Schreiner 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Ernennung von Dkfm. Dr. Dieter Wintersberger 

auf eine Planstelle der Dienstklasse VIII 

Der Herr Bundespräsident hat sich durch Entschließung vom 

30. Juni 1986 gemäß § 8 Abs. 3 BDG mit Wirksamkeit vom 

1. Juli 1986 die Ernennung von Dkfm. Dr. Dieter Wintersberger 

auf die Planstelle eines Hofrates (Dienstklasse VIII, 

Verwendungsgruppe A) vorbehalten. Der Grund für diese 

vorbehaltliche Ernennung war ein schwebendes Disziplinarver

fahren gegen diesen Beamten. Nunmehr hat aber die Dis

ziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt mit Entscheidung 

vom 25. Jänner 1991 Herrn Dkfm. Dr. Dieter Wintersberger von 

allen diesbezüglichen Anschuldigungen freigesprochen. Gemäß 

§ 8 Abs. 3 BDG kann innerhalb von drei Monaten ab rechts

kräftigem Abschluß des Verfahrens die vorbehaltene Ernennung 

mit Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen 

werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen die 

A n fra g e 

1) Werden Sie die vorbehaltene Ernennung von Herrn 

Dkfm. Dr. Dieter Wintersberger auf die Planstelle eines 

Hofrates (Dienstklasse VIII, Verwendungsgruppe A) mit 

Wirksamkeit vom 1. Juli 1986 vollziehen? 

2) Wenn nein, warum nicht? ---
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